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Lebensmittelrecht  

 

Codexkapitel B12 Kaffee, Kaffeemittel - Änderungen Frist: - 

 
Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gibt aufgrund 
des Beschlusses der Kommission zur Herausgabe des Österr. Lebensmittelbuches (Codexkom-
mission) die Änderungen im Kapitel B 12 „Kaffee, Kaffeemittel“ bekannt. 
 
Die Änderungen erfolgten um aktuelle Unklarheiten in einzelnen Formulierungen zu beseitigen 
bzw. wurden redaktionelle Verbesserungen vorgenommen: 
 

- In den Absätzen 1.1.1.4 „Trinkwasser-, Koffeingehalt“ und 1.2.1.2 „Trinkwasser-, 
Aschegehalt“ wurden die in diesem Zusammenhang überflüssige Formulierung „Trink-
wasser“ durch „Wasser“ ersetzt. 

- In den Absätzen 1.2.1.2 „Wasser-, Aschegehalt“ und 1.3.1.3 „Gehalt an wasserlöslichen 
Stoffen“ wurden, die bisher unscharfen Formulierungen, dass mind. X Gew.-% wasserlös-
liche Stoffe in geröstetem (entkoffeiniertem) Kaffee enthalten sein müssen, durch den 
Einschub „bezogen auf die Trockenmasse“ nach der jeweiligen %-Angabe beseitigt. 

 
Anbei finden Sie das aktuelle Codexkapitel, in dem alle Änderungen rot hervorgehoben sind.  
 

 
Gültig ab/Status: Die Änderungen treten sofort in Kraft. 
 

Beilage: B1 – aktuelle Version 

 
 

Freundliche Grüße 
BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE 

 
KommR Willibald Mandl e.h. 

Bundesinnungsmeister 
DI Anka Lorencz e.h. 

Geschäftsführerin 
 

https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/lebensmittelgewerbe/codex-b12-kaffee-aenderungen.pdf
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